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ihrer Nummer vom 24. December a. p. 
hatte die „Rigasche Zeitung" sich die Aufgabe 
gestellt, einen Ueberblick über die Thätigkeit des 
Dr. Alexander Graf Keyserling vorzugsweise als 
die eines Schriftstellers und Naturforschers aus 
den letzten fünf Jahrzehnten ihren Lesern zu 
geben. Da indessen mit dem vergangenen Jahre 
gerade vier Decennien verstrichen sind, daß Graf 
Keyserling ein landtagspflichtiges Glied der est- 
ländifchen Ritterschaft wurde, so dürfte es an­
gezeigt sein, in einem besonderen Artikel der 
reichen Verdienste dankbar zu gedenken, welche 
der Jubilar im Laufe von 40 Jahren zum 
Nutzen Estlands sich erworben hat.

Bevor jedoch das reichhaltige Bild der Thätig­
keit des Grafen Keyserling als Landesbeamten 
dem Leser entrollt wird, sei hier nochmals er­
innert, daß demselben im Jahre 1846 der 
Allerhöchste Befehl zu Theil wurde, Ihre 
Kaiserliche Hoheit die Großfürstin Helene 
Pawlowna auf deren Reise in's Ausland zu be­
gleiten. Bereits auf dieser Reise, der im 
Jahre 1850 eine zweite folgte, hatte er das 
Glück, diese edle hohe Frau schätzen zu 
lernen, die bis an ihr Lebensende ihm ihr Wohl­
wollen und ihre hohe Protection namentlich in 
den sechziger Jahren treu bewahrt hat. Die 
Besuche an den Höfen der deutschen Fürsten
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Während der beiden Reisen aber gaben dem 
Grafen Keyserling reichliche Gelegenheit, nicht 
nur viele hervorragende Staatsmänner Deutsch­
lands und deren politische Anschauungen und 
Erfahrungen, sondern auch die socialen Zustände 
dieses Landes aus eigener Beobachtung kennen 
zu lernen und zwar, was nicht unwichtig war, 
zu verschiedenen Zeiten, zwischen welchen die 
sür die socialen Verhältnisse Europas bemerkens- 
werthen Jahre 1848 und 1849 lagen. Von 
nicht zu unterschätzender Bedeutung für Graf 
Keyserling war demnach jeder, wenn auch kurze 
Aufenthalt in Deutschland. Im Jahre 1847 
treffen wir ihn wiederum in Petersburg, in 
welchem Jahre er den preußischen Johanniter- 
und den österreichischen Leopold-Orden, am 
26. August aber den St. Annen-Orden 2. Klasse 
Allerhöchst verliehen erhielt.

In der Residenz hielt sich indessen Graf 
Keyserling nicht lange auf. Familienverhältnisse 
nöthigten ihn, Urlaub zu nehmen und auf das 
seiner Gemahlin Sinaide geb. Gräfin Kankrin 
(f 1885. Februar) gehörige Gut Rahküll in 
Estland sich zurückzuziehen. In ein ihm fremdes 
Land gekommen, lag es nahe, dessen Verhältnisie 
und Bedürfnisse kennen zu lernen und als 
Rittergutsbesitzer (Rayküll in Estland, Kerkau 
und Könno in Livland) sür die Landwirthschaft 
und sür die Lage der bäuerlichen Bevölkerung 
sich zu intere^siren. Dem estländischen land- 
wirthschaftlichen Verein schloß Graf Keyserling 
sich sofort an; der Verein, der die hervorragenden 
Kenntnisfe des Grafen gerade für seine Zwecke 
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zu würdigen verstand, hat ihn wiederholt zu 
seinem Präsidenten gewählt. In dieser Eigen­
schaft, wenn nicht auch bereits früher, unternahm 
Graf Keyserling manche Excursionen in ver­
schiedene Kreise der Provinz und lernte, 
unterstützt von feiner Beobachtungsgabe, das 
Land, die Art der Bewirthschaftung, die bäuer­
lichen Verhältnisse und die Gutsbesitzer kennen. 
Zugleich trat Keyserling mit den städtischen 
Literaten durch die estländische literärische Ge­
sellschaft, deren Präsident er gleichfalls in der 
Folge wurde, in Beziehung. Wie bald es ihm 
gelungen war, dank seinen ausgezeichneten per­
sönlichen Eigenschaften, sich die Achtung seiner 
Standesgenosien zu erwerben, ersieht man dar­
aus, daß er bereits am 1. April 1847 ein­
stimmig vom Landtag in die estländische Adels­
matrikel ausgenommen und 1850 März 10 vom 
Harrifchen Kreise zum Kreisdeputnten erwählt 
wurde, welches Amt ihn jedoch nicht hinderte, 1852 
bis 1856 die Functionen eines Kirchspielsrichters 
auszuüben. Die Gerichtssitzungen, die Ver­
sammlungen des ritterschaftlichen Ausschusses, 
sowie der rege Verkehr mit Gliedern der Ritter­
schaft, die vas besondere Vertrauen derselben 
besaßen, gewährten ihm reiche Gelegenheit, die 
eigenartige Verfasiung des Landes, besten 
Steuerkraft und dessen Bedürfnisse, nicht minder 
die Bestrebungen der Ritterschaft zum Wohle 
des Landes und deren tief loyale Gesinnung zu 
dem auch von ihm vielgeliebten Kaiserhause 
kennen und werthschätzen zu lernen. Es war 
augenscheinlich, daß man bereits zur Zeit des
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Krimkrieges den Grafen Keyserling in Estland 
nicht mehr als einen Fremden ansah. Dieser 
Umstand, verbunden mit der bewiesenen Arbeits­
kraft und dem regen geistigen Jntereste für alle 
den Nutzen Estlands betreffende Fragen, ferner 
die auf den Versammlungen des landwirthschaft- 
lichen Vereins bekundete Fähigkeit zur Leitung 
einer größeren Versammlung erregten in den 
Kreisen der Ritterschaft gar bald den Wunsch, 
dem Grafen Keyserling die Vertretung des 
Landes anvertraut zu sehen. Als daher im 
Januar 1857 der gleichfalls hochverdienst­
volle nachmalige Geheimrath Konstantin 
Baron Ungern-Sternberg zu Hark die 
Leitung des Landes niederlegte, wurde Graf 
Keyserling, zur Zeit Kreisdeputirter, mit 87 
Stimmen von 130 abgegebenen zum Ritter­
schaftshauptmann von Estland erwählt.

Es läßt sich nicht verkennen, daß eine düstere 
Zeit über Estland herrschte, als Graf Keyserling 
die Landesvertretung übernahm. Der orien­
talische Krieg, der die Blokade Revals von den 
vereinigten Flotten Englands und Frankreichs 
mit sich gebracht hatte, war zwar beendet, 
indessen die Nachwirkungen waren geblieben. 
Diese äußerten sich besonders in den durch den 
Krieg veranlaßten Ausgaben des Landes, welches 
an sich schon durch den Fortfall des Handels 
und der für die estländische Landwirthschast so 
wesentlichen Branntweinlieferung, ferner durch 
unglückliche Ernten, durch Mangel an Baar­
mitteln, durch die schweren Schießstellungen sür 
das Militair rc. in eine höchst kritische Lage 
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gekommen war. — Nunmehr galt es Mittel zu 
finden, um jene Kriegsausgaben zu decken, die 
allein die Ritter- und Landkafie mit ca. 275,000 
Rbl. belastet hatten, ganz abgesehen von den 
Ausgaben, welche durch die Einquartierung der 
durchmarschirenden Truppen auf dem Lande und 
durch die denselben zu liefern gewesenen Pod- 
wodden verursacht waren. — Doch die trübe 
ökonomische Lage des Gouvernements war nicht 
das einzige Moment, welches das damalige 
Zeitbild verdüsterte. Ein halbes Jahr vor 
Eröffnung des Landtages hatte die neue 
Bauerverordnung die Allerhöchste Bestätigung 
erhalten, nachdem diese während der Dauer 
des Krieges auf Bitte des Landes hinaus­
geschoben war. Aus Berathungen der Land­
tage zu Ende der vierziger Jahre entstanden, 
hatten die Bestimmung langjährige und mannig­
fache Transactionen mit den verschiedenen Autori­
täten des Reiches durchgemacht. Es hatten in­
zwischen die Bedürfnisse des Gouvernements 
nicht nur in Folge der Kriegszeiten anderweitige 
Gestalt angenommen; an der Obliegenheits­
ordnung war gerüttelt worden; auch hatten die 
Anschauungen sich verändert, die zu Ende des 
vergangenen Decenniums die Signatur der Zeit 
abgegeben hatten. Die dem Landtage nach« 
folgenden Ereignisse brachten die Erfahrung zum 
Durchbruch, daß Gesetze nur in der Anwendung, 
nie schon durch die Veröffentlichung verstanden 
werden, sowie daß sie zwischen ihrer Promul­
gation und ihrer vollständigen Durchführung 
eine Zeit des Mißverständnisses durchlaufen, die 
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tint zu leicht zu bedauerlichen Verirrungen 
Veranlassung bietet. Man hatte erkannt, welche 
Sorgfalt den Gesetzen auch bei deren Abfassung 
zugewandt werden muß, damit nicht diese 
rn der That zu Mißdeutungen berechtigt. Wenn 
nun doch die vollständige Durchführung der 
neuen bäuerlichen Ordnung glücklicher gelang 
als es im Sommer 1857 den Anschein hatte, 
so ist das Land in keinem geringen Grade hierfür 
Dank schuldig dem derzeitigen Ritterschastshaupt- 
mann und der durchdringenden Kraft seiner Er- 
kenntniß und der von ihm angewandten Mäßigung.

Von dieser Erkenntniß zu einer freieren Aus- 
fasfung war nur ein Schritt. Indem Graf 
Keyserling „das Bestehende unabänderlich zur 
Grundlage aller weiteren Fortbildung machte", 
die die Agrar-Gesetzgebung an der Hand der 
praktischen Erfahrung erforderte, beantragte er 
auf dem Septemberlandtage 1858 eine Reihe 
von Vorschlägen, die den Zweck verfolgten, 
„eine klare und feste gesetzliche Ordnung sofort 
in allen bäuerlichen Verhältnissen zur Geltung 
zu bringen und zu verhindern, daß eine höhere 
und ungleichmäßigere Frohne zur gesetzlichen 
Norm gemacht würde als diejenige, welche 
durch freiwillige Abmachung besteht". Diese 
Gesetzesvorschläge behandelten u. A. die Ein­
führung der Lagerbücher, Anordnungen 
gegen Erhöhung der bestehenden Frohne, 
namentlich die Abgrenzung des Bauer­
pachtlandes in der Natur (local rother 
Strich genannt), sowie die Förderung bei Geld­
pachten und, bekannt unter der Bezeichnung 
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„Ergänzende Bestimmungen zur Bauerverordnung 
v. I. 1858", erlangten sie nicht nur die Zu­
stimmung der Ritterschaft, sondern auch im 
Wesen nach unverändert in kürzester Frist die 
Allerhöchste Bestätigung (1859 Januar 23). Auf 
den Inhalt dieser bedeutungsvollen Abänderungen 
und Ergänzungen der estländischen Bauerver­
ordnung hier näher einzugehen, dürfte indessen 
überflüssig sein da die „Baltische Monatsschrift" 
(Band XXVII, pag 757-778) unlängst unter 
dem Titel „Estländische Denkschrift vom Jahre 
1858" die Materie behandelt hat. Schon durch 
die Ausarbeitung dieser grundlegenden 
Gesetzesvorschläge und deren Durch - 
führung hätte sich Graf Keyserling Verdienste 
erworben, die das Land nicht vergessen kann; 
waren doch allein die Lagerbücher ein Gegen­
stand der größten Wichtigkeit für die Zukunft, 
für deren ordnungsmäßige Fortführung Graf 
Keyserling wiederholt eintrat. Die im Ver­
lause seiner Amtsführung sich ergebende Frist 
der Ruhe in agrarischer Beziehung verstrich 
nicht unbenutzt. Im Laufe der zwei Triennien 
(1857 Januar bis 1862 December), während 
welcher Graf Keyserling der estländischen Ritter­
schaft Vorstand, entstanden aus den ritterschaft- 
lichen Berathungen noch vielfache ander­
weitige Vorschläge, die sich mit den bäuerlichen 
Zuständen beschäftigten. Die Agrarverhältnisse 
der auf der Insel Worms angesiedelten 
Bauern schwedischer Herkunft fanden nach 
mancherleiSchwiertgkeiten ihre gesetzlichenNormen. 
(Allerhöchst bestätigt 1862 April 6.). Die
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Regeln über die Verpassung der Bauergemeinde­
glieder der Ostseegouvernements und über deren 
Umschreibung zu anderen Gemeinden wurden 
zwar erst 1863 (Juli 9.) der Allerhöchsten 
Bestätigung gewürdigt, indessen unter dem 
Regime des Grafen Keyserling entworfen, wobei 
die Aufhebung des Dienstzwanges innerhalb der 
Gemeinde als leitender Grundsatz adoptirt war. 
Den estländischen Beschlüssen schlossen sich die 
livländische und die öselsche Ritterschaft ziemlich 
nahe an, später fand der Entwurf eine Modi­
fication, um den Bedürsnifsen Kurlands Rechnung 
zu tragen. Eine beim Uebertritt von Bauer­
gemeindegliedern in eine Stadtgemeinde zu 
beobachtende Ordnung mußte vor Absendung 
zur erforderlichen Bestätigung fallen gelasfen 
werden, obwohl derRathderStadtRevaldemProject 
seine Zustimmung gegeben hatte. Der Cameral- 
hof war indesten nicht in der Lage, mit diesem 
Gesetzesentwurf sich einverstanden zu erklären. 
Um einer bezüglichen Vorschrift der Bauer­
Verordnung nachzukommen^ wurde nicht unter­
lassen, ein Reglement für die Bauerfchulen 
und die Bauerschullehrer-Seminare der hohen 
Staatsregierung zur Bestätigung vorzustellen 
(1862). Auch wäre hervorzuheben, daß eine 
von der Administration geplante Revision der 
bäuerlichen Arbeits- und Gehorchs - Regulative 
eine Eingobe des Ritterschastshauptmanns ver­
anlaßte, in welcher vorgestellt wurde, wie die 
Bestimmungen eines Arbeits - Regulativs, aus 
den Zeiten und Bedürfnissen der Unfreiheit 
und Schollengebundenheit herrührend, nach Maß­
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gäbe fortschreitender Frohn-Abolition und bei 
gesteigerter Arbeitsnachfrage als auf die freie 
Arbeit nicht mehr passend, ohnedies ihre 
Anwendbarkeit verlieren müssen. Daher er­
scheine der Ritterschaft nicht zeitgemäß, gegen­
wärtig, wo sie für ihre Aufgabe halten müsse, 
das Arbeits-Regulativ mehr und mehr außer 
Geltung zu bringen, den Zustand der Unfreiheit zu 
sichern und so weit zu befestigen, indem sie 
Bestimmungen aus der Zeit der Gebundenheit 
wieder auffrifche. — Welche ausgedehnte Für­
sorge Graf Keyserling ferner für die estnische 
Bevölkerung gehegt hat, läßt sich auch daraus 
erkennen, daß er die Bestätigung einer in Reval 
neu mitten estnischen Domgemeinde erwirkte. 
Wo einst die im Jahre 1710 zerstörte schwedische 
Karls-Kirche auf dem Antoniusberge gestanden 
hatte, wurde der Grundstein zu einer neuen 
estnischen Kirche (1862) gelegt.

Die rege Betheiligung des Grafen Keyferling 
an der Lösung der kirchlichen Frage glauben wir 
schon deshalb hier unberücksichtigt lassen zu 
dürfen, da noch im vergangenen Jahre eine 
Monographie im Buchhandel erschien, die die 
evangelisch-lutherische Kirche zum Gegenstand hatte 
und aus der sich ergab, wie der Name Graf Keyser­
ling von der Entwickelung unzertrennlich ist, welche 
jene Frage in der Zeit von 1857—1862 nahm.

Unter Nichtberücksichtigung der territorialen 
Steuer-Verwaltung und Verth'eilung war im Jahre 
1856 an die Ritterschaft die Anforderung ge­
stellt, der Revalschen Quartierkammer 36,993 
Rbl. auszuzahlen, ferner sollte in Er­
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Wägung gezogen werden, ob Estland nicht 
zu den Reichsobliegenheilen heranzuziehen sei. 
Bei der ersten Frage handelte es sich um ein­
malige Unterstützung, bei der anderen um die 
Frage der allgemeinen Organisation.

Zum Verständniß der ersteren, die allenfalls 
nur vorübergehende Bedeutung hatte, sei daran 
erinnert, daß in Estland, wie in Livland, eine 
völlig getrennte Verwaltung aller Steuer- und 
Geldangelegenheiten in Land und Stadt zu 
Recht bestand und konnte füglich von einer 
Gemeinschaft von Land und Stadt in Sachen 
der Obliegenheiten keine Rede sein. Reval war 
indessen durch die Last der Einquartierung schon 
zu Anfang dieses Jahrhunderts stark über­
bürdet, und um dessen drückendsten Bedürfnissen 
entgegenzukommen, war vom Ministercomitö 
verfügt worden, vom Jahre 1825 an die von 
der Capitalsteuer erhobenen Viertelprocent - 
Gelder der Stadt zur Disposition zu über­
lasten, während sie sonst in die Landesprästanden­
Kaste flossen. Doch bereits im Jahre 1828 
hatte diese Maßregel nicht genügt und durch 
ein Allerhöchst am 3. April dieses Jahres be­
stätigtes Gesetz wurde dem Lande eine Steuer von 
15Kop. per Seele auferlegt, um der Stadt Reval 
die Quartierlast erleichtern zu helfen. Doch 
trotz alledem war im Verlaufe der Zeck Reval 
immer tiefer in Verlegenheit gerathen. Wieder­
holt mußten Vorschüsse aus dem allgemeinen 
Militaircapital der Prästanden bewilligt werden. 
Schließlich entstand die Frage, aus welcher 
Quelle diese zurückzuzahlen wären. Bei dieser
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Gelegenheit wurde die Frage von der Hinzu­
ziehung des Gouvernements zu Zwecken der all­
gemeinen Reichsprästanden angeregt. Die Sach­
lage complictrte sich noch mehr, als in 
Folge des Krieges zum Schutze der Stadt 
und des Kriegshafens die Gardetruppen in 
Reval concentrirt wurden. Bereits im Jahre 
1856 mußte der General»Gouverneur ein 
Deficit von 79,386 Rbl. anzeigen. Man wußte 
keinen anderen Rath, als daß die eine Hälfte 
dieser Summe sür Rechnung der Krone ange­
wiesen wurde, die andere sollte die Ritterschaft 
auszahlen.

In Folge einer denkwürdigen Vorstellung 
des Grafen Keyserling an den Generalgouverneur 
Fürsten Suworow, welche letzteren zur Ein­
reichung einer Immediateingabe vermochte, war 
auf Befehl Sr. Majestät die Zahlung wieder 
beanstandet und zur abermaligen Entscheidung 
an das Minister - Comitö gewiesen. Doch 
die neue Allerhöchst bestätigte Entscheidung 
vom 11. Juni 1857 war für die Ritter­
schaft eine abschlägige, „ba die Sache 
bereits vom Reichsrath auf's Genaueste geprüft 
worden war." Es war das ein unerwarteter 
und empfindlicher Schlag für das Land, das, 
wie bereits angedeutet, recht schwer durch den 
Krieg gelitten hatte. Blos durch Anleihen, die 
noch gegenwärtig allmählich getilgt werden, 
konnten die bereits besprochenen Ausgaben der 
Ritterkasse im Betrage von 275,000 Rbl., sowie 
der nun nachträglich hinzugekommene Posten 
von 36,993 Rbl. gedeckt werden. Letztere
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Zahlung erfolgte unter formeller Bewahrung. 
Damit war indessen die zweite Frage, die 
Hinzuziehung des Gouvernements zu den Neichs- 
obliegenheiten, deren Tragweite sich kaum 
ermessen ließ, noch nicht aus der Welt geschafft. 
Die angestrengtesten und ausführlichsten Arbeiten 
wurden zu diesem Zweck vom Grasen Keyserling 
vorgestellt, entsprechend der außerordentlichen 
Wichtigkeit der Angelegenheit. Und wer 
die hierauf bezügliche gediegene Darstellung 
von Professor C. Schirren in dessen 
„Dorpater Tagesblatt" unter der Ueberschrift: 
„Zur Charakteristik der estländischen Steuer- 
versassung" kennt, wird gestehen, daß nichts 
versäumt wurde, was dem vorgestellten Gut­
achten größeren Werth und größeren Eingang 
sichern konnte. Auch erkannte Graf Keyserling, 
daß die Ritterschaft, um selbst selbständig zu 
bleiben, der Selbständigkeit der Stadt ein 
Opfer bringen mußte. Um ihr Steuersystem 
zu retten, vereinbarte sie sich mit dem Rathe 
der Stadt Reval und verstand sich nach einem 
Ansätze den Ausfall der städtischen Quartiercaffe 
decken zu wollen. Doch auch dieser Weg führte 
nicht zum Ziel. Der Minister des Innern 
wollte sich nicht für diesen Ausweg verwenden 
und schließlich sprach sich eine auf Anordnung 
der Regierung zu diesem Behuf berufene, von 
den städtischen Hausbesitzern erwählte Delegirten- 
Versammlung dagegen aus. ^Es zeigte sich 
dabei die Enge der städtischen Vertretung und 
die Zerfahrenheit der städtischen Bevölkerung." 
Erst im weiteren Verlause der Zeit fand diese 
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mit großer Umsicht vom Grafen Keyserling 
geführte Frage durch die Einführung der auf 
das ganze Reich sich erstreckenden städtischen 
Jmmobiliensteuer zum Besten der Krone ihre 
Erledigung. Aus dem Ukase des dirigirenden 
Senats vom 5. Januar 1865 Nr. 316 bezüglich 
der Rechenschaftsablegung über die Summen 
der Landesobliegenheiten in Liv- und Estland 
ersah die Ritterschaft, daß die Bestrebungen 
ihres einstigen Vertreters zur Festigung der be­
stehenden Obliegenheitsverhältnifse nicht ohne Er- 
solg geblieben waren. Eine Erfahrung war indesien 
aus dieser Angelegenheit geschöpft worden. So 
glänzend auch die Vorzüge des estländischen 
Steuersystems sich bisher gezeigt hatten, so 
konnte man sich doch nicht der Erkenntniß ver­
schließen, daß ihm gefährliche Mängel anhafteten, 
die mit dem Fortschreiten des Verkaufs des 
Bauerpachtlandes zu Tage traten. Ganz be­
sondere Verdienste hat sich daher Graf Keyserling 
erworben, daß er, wie wir sehen werden, in 
den 70er Jahren, im Verein mit anderen edel­
gesinnten Männern öer Provinz, an der Lösung 
der Steuerfrage mitwirkte.

Nach dieser Abschweifung sei es uns gestattet, 
nochmals auf die rastlose Thätigkeit des Grafen 
Keyserling als Ritterschastshauptmann während 
des ersten und zweiten Trienniums zurückzu­
kommen, wenngleich aus Mangel an Raum von 
einer erschöpfenden Darstellung hier nicht die 
Rede sein kann.

Wie die fernere Entwickelung der ostsee­
provinziellen Zustände offenbar bewiesen hat, 
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war es ein glücklicher Gedanke des Grafen 
Keyserling, dem extraordinairen Landtag vom 
März 1858 den Ankauf der in Estland 
belegenen Domainengüter beantragt zu haben. 
Der Ankauf und Wiederverkauf an einzelne 
Glieder der Ritterschaft geschah nicht aus 
finanziellen Gründen, sondern lediglich um 
die Geschäftsverhältnisse des Landes zu ver­
einfachen. Dem damaligen Entwickelungsstadium 
der bäuerlichen Verhältnisse in Estland war es 
ferner wichtig, daß fast zu derselben Zeit sämmt- 
liche Apanagengüter zum Verkauf an Glieder 
der Ritterschaft gelangten, welche Angelegenheit 
ebenfalls nicht ohne Mitwirkung des Grafen 
Keyserling zur Ausführung kam. —

Von den neuen Instituten, die zur Zeit der 
Amtsführung des Grafen Keyserling, Dank der 
Munificenz des Landtags, in's Leben traten, wäre 
das Asyl für unbemittelte adelige Damen zu 
Katharinenthal bei Reval hervorzuheben. Dagegen 
trat das ursprünglich von der livländischen 
Ritterschaft angeregte Project betr. Herstellung 
eines Obertribunals für die Ostseeprovinzen 
trotz der Unterstützung, die Graf Keyserling 
auf dem estländischen Landtag demselben 
erwies, nicht aus dem ersten Stadium 
seiner Genesis. Bei der ferneren Be­
handlung dieser Frage ergab es sich, daß die 
projectirte Neubildung des Gerichtswesens im 
Reiche sowie die sehr bald von der livländischen 
Ritterschaft in umfassender Weise geplante 
Justizreform die Idee eines Appellationshofes 
für die baltischen Provinzen nicht durchführbar 
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erscheinen ließen. Daß diese Frage überhaupt 
in die Verhandlungen der sämmtlichen vier 
Ritterschaften hineingezogen wurde, war zweifels­
ohne eine Frucht der zur Zeit des Grafen 
Keyserling b.gonnenen Sendung von Delegirten 
der einzelnen Ritterschaften zu den Landtagen 
der Schwesterprovinzen. Der regere geistige 
Verkehr mit diesen hat mit der Zeit eine wohl- 
thätige Wechselwirkung hervorgebracht, die den 
Einzelnen bewahrt hat vor jener engen An- 
schauungc weise, die oft scheinbar practisch ist, 
sich aber bald als kraftlos erweist. Nähere 
Bekanntschaft und Verständigung war von 
Hause aus der Zweck der Annäherung, deren 
erster Schritt im Gedanken eines Obertribuoals 
für die Ostseeprovinzen begrüßt werden konnte. 
Es war der extraordinaire Landtag vom März 
1862, als der gegenwärtige Hofmeister, nach­
malige Gouverneur von Livland, Dr. August 
v. Oettingen als Delegirter der livländischen 
Ritterschaft auf dem Ritterhause zu Reval er­
schien, während Gras Keyserling in Begleitung 
des Ritterschaftssecretairs Grafen Manteuffel 
zum ersten Mal den Gruß der estländischen 
Ritterschaft dem Landtag einer Schwesterprovinz, 
diesmal Kurland (1862), überbrachte.

Vergegenwärtigen wir uns genauer jene Zeit, so 
müssen wir uns auch dessen erinnern, daß gerade 
damals das Privatrecht der Ostseegouvernements 
in der Eigenen Kanzlei Sr. Majestät der Codi­
fication unterlag. Ein Blick in diese Codification 
genügt, um sich zu überzeugen, daß die Hilfs­
rechte eine ausgedehnte Anwendung fanden und
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in den Citaten zahlreich angezogen sind. Dem 
letzteren Umstand ist es — um Llos ein Beispiel 
hier anzuführen — zu verdanken, daß die Be­
stimmungen der schwedischen Kirchenordnung von 
1686, soweit sie selbstredend nicht durch das 
Kirchengesetz vom Jahre 1832 ausgehoben waren, 
als rechtskräftig angesehen werden können. — Aber 
auch das Ergebniß aus den Berathungen des 
ritterschaftlichen Ausschusses über die Vorfluth­
und Wasfergesetzgebung sanden in dem von der 
Ritterschaft gewünschten Geiste Aufnahme in das 
Privatrecht.

Die Ausarbeitung einer neuen Instruction 
für die Hakenrichter erhielt allerdings durch 
Bestätigung feitens des General-Gouverneurs 
am 1. März 1865 ihre schließliche Erledigung 
erst während der Zeit des Amtsnachfolgers des 
Grafen Keyserling, des Kammerherrn Baron 
Alexander von der Pahlen, wurde aber bereits 
vor 1863 von den Organen der Ritterschaft 
entworfen und beprüft. — Wenngleich die 
Thätigkeit des Grafen Keyserling ferner auch 
auf viele Gebiete der Selbstverwaltung rein 
interner Natur sich erstreckte, so dürfte es doch 
zu weit führen, diese fämmtlich zu berück- 
fichtigen. Es sei demnach blos angedeutet, daß 
zu dessen Zeiten im Amte eines Ritterschafts­
Hauptmannes, zu welchem er im Januar 1860 
auf Antrag des Harrischen Kreises mit großer 
Stimmenmehrheit (188 gegen 5) vom Landtage 
wiedergewählt wurde, eine neue Postfourage- 
repartition in's Leben trat, ferner die Wege­
baulast eine neue Bertheilung nach Kreisen
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erhielt. Zu seiner Zeit traf auch der Landtag 
zum letzten Mal autonomische Anordnungen be­
züglich der Verpachtungen der Krüge und des 
Verkaufpreises für Branntwein, die bis dahin 
stets von 3 zu 3 Jahren viele Decennien hin­
durch Gegenstand der Landtagsverhandlungen 
gewesen waren. In der Folge wurde bekanntlich 
die bisherige Einrichtung der Branntweinpacht 
für das ganze Reich aufgehoben und an deren Stelle 
eine Productionssteuer gesetzt, wodurch der Ver­
kauf des Branntweins vollständig freigegeben wurde.

Wie wir bereits erkannten, war es dem Grafen 
Keyserling vergönnt, manches neue Institut, 
welches seinen Ursprung dem estländischen Land­
tage zu verdanken hatte, in segensreiche Wirkung 
treten zu sehen. Indessen blieb es ihm nicht 
erspart, den in Folge schwerwiegender Erfahrung 
gewordenen Beschluß der Ritterschaft auf Auf­
hebung des Internats (Pension) an der Ritter­
und Domschule zu Reval ausführen zu müssen. 
Indessen gelang es ihm, das dieser Anstalt 
angestrittene Recht, ihre eigenen Zöglinge mit 
dem Zeugniß der Reife auf die Hochschulen zu ent­
lassen, wo gehörig zur Anerkennung zu bringen.

Die Wirksamkeit des Ritterschaftshauptmanns 
erstreckt sich als Leiter der Garantirenden Ge­
sellschaft und der Oberverwaltung der Credit­
kasse auch auf dieses Landesinstitut. In 
schwerer Stunde, da es diesem segensreichen 
Organ durchaus an Baarmitteln mangelte, 
hatte Graf Keyserling das Glück, aus dem 
Finanzministerium vier Millionen als zeit­
weiliges Darlehen zu 3 pCt. zum Besten dieser
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K°N- zu erhalten, wodurch dieselbe wiederum 
in der Lage war, einen billigen Credit dem 
Lande zu eröffnen. —

In einem kritischen Zeitpunkt von der Ritter­
schaft mit der Würde eines Ritterschaftshaupt­
manns betraut, hatte Graf Keyserling dieses 
Amt, durchdrungen von der Liebe zum Lande, 
das ihm vollständig zur Heimath geworden 
war, übernommen und hat das Amt mit 
Freudigkeit und unverdrossenem Muthe geführt. 
Er hat, wo es irgend die Umstände erlaubten, die 
Ritterschaft versammelt, um auch auf dem extra- 
ordinairen Landtag (tote im Jahre 1858 März und 
September, im Jahre 1861 November und 1862 
März) und bei den Versammlungen der 
garantirenden Gesellschaft (1857 Januar und 
September; 1858 Januar, März und September; 
1859 März; I860 Januar und Februar; 1861 
November, 1862 März und Juni) jedem Gliede 
der grundbesitzenden Ritterschaft die Möglichkeit 
zu geben, sein Recht, von der Corporation gehört 
zu werden, auszuüben. Bei schwierigen Auf­
gaben war es diesem Vertreter der Ritterschaft 
ein wahres Bedürfniß durch direeten Verkehr 
sich des lebendigen Verständniffes und der 
innerlichen Uebereinstimmung mit dem Geist der 
gesammten Ritterschaft zu vergewisfern. Es war 
ihm — wie er selbst im Jahre 1858 auf dem 
Landtage anführte — wie in der Sage von 
dem Erdensohne, der seine schwindenden 
Kräfte durch Berührung mit dem mütterlichen 
Boden stets erneute. „Für den Ritterschafts­
hauptmann ist die Landtags ' Versammlung 
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nun wirklich der mütterliche Boden. Aus der 
Gemeinschaft mit ihm müssen aber auch alle 
anderen Glieder der Corporation Zuversicht 
finden. „2Bie sollten — führte Graf Keyserling 
damals aus — wir denn nicht Vertrauen haben 
zu dem Geiste, der unter uns waltet, da er sich Jahr­
hunderte bewährt hat." Als eine Pflicht des 
Vertreters aber faßte er es auf, daß ihm vor 
Allem daran gelegen sein müsse, im Ein- 
verständniß mit der gesammten Ritterschaft und 
daher im wahren Geiste derselben alle seine 
Handlungen zu regeln Und daß diese ihrer 
Kräfte und ihrer Aufgaben zu den Zeiten, 
während Graf Keyserling sie leitete, voll bewußt 
war und mächtig ihre geistigen Schwingen regte, 
davon werden die derzeitigen schriftlich nieder­
gelegten Verhandlungen der Ritterschaft auch 
für spätere Zeiten Zeugniß ablegen. — „Verba 
volant, scripta manent “ —

Wie Graf Keyserling über die Bedeutung der 
Ritterschaft zum Lande dachte, erkennt man am 
besten aus feinen eigenen, im März 1860 auf 
dem Landtag gesprochenen Worten: „Unsere 
Kraft — hob er er hervor — liegt eben nicht 
in unserer physischen Macht, das ist uns Allen 
bewußt. Ein Blick auf die Geschichte belehrt 
uns, daß unsere eigene Kraft uns nicht 
hat vor Stürmen schützen können, die 
Jahrhunderte lang das Laud verwüstet 
haben. Erst unter dem Scepter Rußlands 
fanden wir den Schutz, b<r durch friedliche Ver­
hältnisse Wohlstand und Gedeihen brachte, von 
der Zeit an hat unsere Macht gelegen in der
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Treue zum Herrscherhause. Diese Kraft der 
Gesinnung wird uns schützen vor äußeren 
Gegnern; sie hat aber auch innere Gegner und 
diese finden wir vor Allem in der Verkennung 
des Hauptzwecks jeder Gemeinschaft. Nicht ist 
die Corporation Selbstzweck; sie hat einen 
höheren: die sittlichen Forderungen der Ge­
sellschaft, so weit es in ihrem Bereiche liegt, zu 
verwirklichen. Die Corporation darf nicht zur 
Engherzigkeit einer Zunft herabsinken. Je 
weiter die Kräfte ihrer Anschauung, je weniger 
sie sich den begründeten Ansichten Anderer ver­
schließt, desto näher wird sie dem Ziele kommen, 
das ihr vorschweben soll."

Als Graf Keyserling am 11. December 1862 
sein Amt niederlegte und das Symbol desselben, 
den silbernen Stab der Ritterschaft, dem 
damaligen Civilgouverneur v. Ulrich übergab, 
waren die Functionen eines Ritterschafts­
hauptmanns blos stellvertretend von ihm geführt. 
Der extraordinaire Landtag vom November 
1861 hatte ihn bereits zum Landrath erwählt, 
doch auf ausdrücklichen Wunsch der Ritterschaft 
hatte er die bisherige Würde nicht nieder­
gelegt. In der Verfasiungsgeschichte Estlands 
bildet diese Häufung der Pflichten eine höchst 
seltene Erscheinung und können solche Fälle blos 
in der außerordentlichen Bedeutung des jedes­
maligen Landtagsleiters ihre Erklärung finden.

Durch das Vertrauen Sr. Majestät des 
Kaisers Alexander II. im April 1862 mit dem 
wichtigen Berufe betraut, der den Grasen 
Keyserling in die Lage versetzte, für die geistige 
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Zukunft derjenigen Provinzen thätig zu sein, 
denen er mit dem innigsten Heimathsgefühle 
angehörte, und zum Glück noch angehört, war 
es ihm dennoch möglich, seine hohen Landes­
ämter bis zum December — also etwa 8 Mo­
nate — beizubehalten. Während des Zeitraums 
von 7 Jahren, während dessen dem Grafen 
Keyserling durch Befehl Sr. Majestät zeitweilig 
eine umfassende Thätigkeit auf anderem Boden, 
wie wir wissen, vorgezeichnet war und derselbe 
seinen Aufenthalt in Dorpat nahm, hat er doch 
immer für Estland das Interesse und die Liebe 
bewahrt, die während der vier vergangenen 
Decennien die starken Triebfedern seines erfolg­
reichen Wirkens für diese Provinz gewesen. 
Wiederholt hat er in dieser Zeit die Landtage 
Estlands besucht und an deren Berathungsgegen- 
ständen lebhaften Antheil genommen. Nament­
lich waren es zwei Zeitfragen, welche ihn auch 
in der Ferne besonders beschäftigten, die Justiz­
reform und die Frohn-Abolition.

Da, wie bekannt, die von den Ständen der 
baltischen Provinzen zusammengesetzte Com­
mission zur Ausarbeitung eines Gesetzesprojects 
über eine neue Gerichtsverfassung resp. Proceß- 
ordnung in Dorpat tagte, ließ Graf Keyserling es 
sich nicht nehmen, mit den Gliedern dieser Com­
mission in stetem Verkehr zu stehen. Aber 
auch mit einzelnen Gliedern des estländischen 
ritterschaftlichen Ausschusses verharrte er bezüg 
lich der Justizfrage in lebhaftem Briefwechsel. 
— Die Frage der Frohn-Abolition, die einen 
nachhaltigen Vertreter in seinem Nachfolger 
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Alexander Baron v. d. Pahlen gefunden hatte, 
stand in unmittelbarem Zusammenhang mit der 
von ihm stets vertretenen Agrarpolitik und 
mußte demnach sein ausgesprochenes Interesse 
erwecken. Daß die Abschaffung der Frohne 
den Gang und die Entwickelung der ländlichen 
Zustände nur fördern konnte, wurde auch von 
dem estländischen Landtage im März 1865 er­
kannt. Damit war eine erneute Garantie für 
die ungestört freie Entwickelung der bäuerlichen 
Berhältniffe geschaffen. — Doch blieb als 
ferneres Bestreben der Ritterschaft noch übrig die 
Forträumung aller derjenigen Erscheinungen, 
die den Uebergang des bäuerlichen Pachtbesitzes 
wenn auch nicht direct hinderten (denn gesetzliche 
Hindernisse existirten zur Zeit nicht mehr), so 
doch erschweren konnten. Um nun dem Verkauf 
des Bauerpachtlandes die bestmöglichste Förde­
rung zu geben, bedurfte cs u. A. eines billigen 
Credits und einer neuen Regelung der Steuern 
bei relativ gleicher Belastung des Bodens. Das 
erstere Erforderniß glaubte der Landtag in der 
Errichtung einer Vorschußkasse an der Creditkaffe 
mit der Bedeutung einer bäuerlichen Agrarbank 
gefunden zu haben, deren Pfandbriefe die 
Garantie der Ritterschaft zu genießen hätten. 
Dagegen war die Lösung der zweiten Frage eine 
viel umständlichere, wenngleich auch aus anderen 
Gründen für die Bedürfnisse der Provinz höchst 
erforderlich.

Zur Zeit nun als Graf Keyserling im 
Spätherbst 1869 aus Dorpat wiederum nach 
Estland zurückgekehrt war und auf Rayküll 
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seinen beständigen Aufenthalt genommen hatte, 
war in Folge des Fortschrittes, den der Verkauf 
der Gesindestellen genommen hatte, die Steuer­
frage eine eminent brennende geworden. In­
dessen konnte der unter sehr schwierigen Ver­
hältnissen tagende Landtag des Jahres 1870 
(März) die Regelung dieser in das provinzielle 
Leben tief eingreifenden Frage nicht vornehmen, 
auf welchem in anderer Beziehung höchst denk­
würdigen Landtage cs sich erwies, wie Graf 
Keyserling nicht als ein Fremder in die Hei- 
math zurückgekehrt war, sondern als Patriot, 
der den Stand der Tagesfrage genau kannte 
und in dieselbe eingriff. Anlangend die agrari­
schen Bestrebungen dieses Landtages mußte Graf 
Keyserling mit dem Anträge sich begnügen, der 
die Ausarbeiturg einer Instruction über die 
bei Bauerlandverkäufen zu beobachtenden 
Formalien zum Gegenstand hatte.

Wie tief ernst der Jubilar die Pflichten 
eines grundbesitzlichen Edelmannes zum Lande 
erfaßte, dafür giebt einen ebenso charakteristischen 
wie glänzenden Beweis die Thatsache, daß er 
sich 1871 Decembtr auf dem ordinairen Landtage 
vomharrischenKreisewiederumzumKreisdeputirten 
erwählen ließ In Folge dieser Wahl gewann 
der Ausschuß in welchem das provinzielle 
Leben lebhafter als in irgend einem anderen 
Organ des Landes pulsirt, die vielbewährte 
Kraft eines Staatsmannes, was sich alsbald bei 
der nunmehr in Angriff genommenen Steuer­
einschätzung erwies.
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Die Initiative zur Steuerreform hatte der 
Landrath Arthur von zur Mühlen zu Piersal 
mit seinen gleichgesinnten Genossen, den Land- 
räthen Fr. v. Samson zu Walling und Bern­
hard Freiherrn Uexküll zu Schloß-Fickel, sowie 
dem Kreisdeputirten Ferd. von zur Mühlen zu 
Wahhast ergriffen, und wurde deren formulirter 
Antrag dem prorogirten Landtage im Februar 
1872 vorgelegt, der ihn sofort sympathisch auf­
nahm. Hatte Graf Keyserling bereits an den 
ersten Verhandlungen, die durch diesen bedeut­
samen Antrag auf dem Landtage veranlaßt 
wurden, lebhaft sich betheiligt und leine An­
schauungen zur Geltung gebracht, so war er als 
Kreisdeputirter, in welcher Eigenschaft er die 
Arbeiten der Südharrischen Steuer-Commission 
gleichfalls leitete, in der Lage, in den ferneren 
Verlauf der Steuerregulirungsfrage kritisch, 
aber auch in einem hervorragenden Grade 
productiv einzugreifen. Sein Gutachten „zur Ver­
ständigung über die von der estländischen Ritter­
und Landschaft auf dem ordinairen Landtage 
1872 beschlossenen Revision der Steuerhaken des 
Landes" (1872 September) bildete den Ausgang, 
den die Entwickelung dieser Frage nach viel­
fachen Richtungen genommen hat. Es ist hier 
nicht der Raum vorhanden, den Gang, welchen 
die Steuerreform nahm, auch nur skizzirend 
darzustellen, die in erster Linie den Vortheil 
bot, daß sie, ohne große Kosten dem Lande zu 
verursachen, in verhältnißmäßig kurzer Zeit 
zum Abschluß gebracht wurde; denn bereits im 
September 1875 konnten die Ladengelder nach 
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der neuen Hakenberechnung erhoben werden. 
Blos das Resultat der im Schooße der Ritter­
schaft geführten Beratungen, wie es zur Aus­
führung gelangte, sei hier in gedrängter Kürze 
mit der Bemerkung wiedergegeben, daß die 
Einschätzung sich nicht auf den Wald bezog, 
insoweit derselbe nicht als Weide benutzt wird.

Die Einschätzung der Haken, d. i. die Steuer­
norm, geschieht demnach in Estland auf 
Grundlage der von den Gutsbesitzern ein­
gereichten und von beeidigten Revisoren ange­
fertigten und beglaubigten Documente. Diese 
werden zunächst beprüft in einer Kirchspiels­
commission unter Vorsitz eines im Kreise ständigen 
Kreisdeputirten mit Hinzuziehung zweier er­
fahrener Gutsbesitzer in jedem Kirchspiel. Der 
Präsident der Kirchspielscommission reicht die 
geprüften Angaben einer Obercommission ein, 
die unter Vorsitz des Ritterschaftshauptmanns 
aus der Kreisdeputirten-Versammlung mit 
Hinzuziehung eines oder mehrerer, besonders 
dazu erwählter Landräthe besteht. Die Ergeb­
nisse der Einschätzung werden alsdann zu 
etwaigen Reclamationen allen beirestenden Guts­
und Grundbesitzern mitgetheilt, denen offen 
steht, erst bei der Obercommission, dann in 
letzter Instanz bei dem ritterschaftlichen Aus­
schuß ihre Reclamationen anzubringen. Die 
Einschätzung nimmt die Gesindepachtsumme zur 
Grundlage; die Pachtstellen selbst werden jede 
einzeln nach der Höhe der Pacht eingeschätzt. 
In Eigenthuni übergegangene Bauerstellen 
werden nach entsprechender Pacht geschätzt. Die
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Gesammlsumme der Pachten oder Kleinwirth- 
schaften (Gesindestellen) auf einem Gut wird 
dividirt durch die Zahl der Drssätinen der 
Gesindestellen und der Quotient — local Multi­
plicator genannt — für das betreffende 
Gut als die normale Grundrente der größeren 
Wirthschaftscomplexe des Hofes angesehen. Der 
Multiplicator ist somit eine einheitliche, für Bauer» 
und Hofsareal geltende Grundrente und der 
Grundsatz der Gleichheit des Landes vor der 
Steuer, ob sie in Natural- oder Geldleistungen 
besteht, ist leitend geworden. Die Dessätinenzahl 
der Gutswirthschaft mit dem aus den dazu ge­
hörigen Bauerpachten abgeleiteten Multiplicator 
multiplicirt, ergiebt eine Grundrente, die durch 
300 Rbl. zu dividiren ist, um die Haken der 
Hofareals zu finden. Auf diese Weise ist die 
Grundlage für die Hakenberechnung ermittelt. 
Jeder Haken ist eine solche Anzahl Dessätinen, 
die zusammen an normaler Grundrente 300 Rbl. 
trägt. Es ist ersichtlih, daß durch diese Ein­
schätzungsart die relative Steuerkrast der Län­
dereien zutreffender ermittelt wird, als es durch 
Eintheilung derselben in Klassen möglich ist, 
ganz abgesehen von den Unkosten, die eine 
Katastrirung des Grund und Bodens dem Lande 
mit sich bringt Die nach diesen Regeln ge» 
Wonnene Einschätzung bezweckt eine Steuer­
periode von sechs Jahren.

Noch bevor die neue Einschätzung in dieser Ord­
nung ihre Ausführung fand, sah sich Graf Keyser­
ling gezwungen, mit seiner Familie den Winter 
1872 — 1872 in Deutschland, namentlich in Wei­
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mar, zu verbringen. Aus dem Auslande im Juni 
1873 zurückgekehrt, wurde er am 7. September 
d. I. abermals zum Landrath erwählt und trat 
in dieser Eigenschaft auch der Obercommisfion 
in Steuerangelegenheiten bei. Wie sehr ihm 
eine befriedigende Lösung dieser auf dem Herzen 
lag, läßt sich aber auch aus der darauf­
folgenden Thätigkeit des Grafen Keyserling 
erkennen. Im Jahre 1873 hatte der Landtag 
unter seiner Mitwirkung den Grundsatz fest­
gesetzt, daß die Hakenzahl das Verhältniß 
bezeichnet, nach welchem jedes steuerpflichtige 
Grundstück an der Leistung jeder Grundsteuer 
ohne Rücksicht darauf, ob sie in Geld oder 
in natura erhoben wird, zu participiren hat, 
wobei jedoch, beiläufig bemerkt, nicht an die 
gesetzlich durch die Jntradenlisten auf jedem 
einzelnen Grundstück ruhenden Kirchenabgaben 
(Kirchengerechtigkeit) gedacht werden darf. Nun­
mehr beschäftigte sich Graf Keyserling ein­
gehend mit der Frage wegen Regulirung der 
Kirchspielsabgaben, zu welchen die Kirchen» und 
Wegebaulast in Estland gehören. Diese Natural­
lasten ruhten, anlangend deren Arbeitsleistung, 
im Gegensatz zur Materialanweisung, gesetzlich 
bisher aus dem Bauerpachtlande, während 
letztere dem Hofe zufiel. Mit dem Fortschritt 
des Erwerbes des kleinen Grundbesitzers an 
steuerpflichtigem Boden, ward dieser Zustand 
unhaltbar und eine gedeihliche Lösung dieser 
Frage von eminenter Bedeutung für das est- 
ländische Steuersystem. Die aus der ersten 
Einschätzung gewonnenen Erfahrungen ver­
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anlaßten ihn ferner, gegen Ablauf der ersten 
sechsjährigen Steuerperiode unter voller An­
erkennung der Grundsätze der Steuerordnung 
vom Jahre 1875 reichhaltige Anträge auf Er­
weiterung derselben zu stellen. Doch die bei 
diesem Anlaß vorgebrachten Vorschläge auf eine 
Einschätzung des Waldes, mit dem Zweck, die 
Waldbesteuerung organisch in das Haken­
System einzuführen, fand zunächst nicht zu 
überwindende Schwierigkeiten. Schließlich wurde 
die Frage über die Gesammtbürgschaft der 
estländischen Landgemeinden einer sehr genauen 
Prüfung und Auseinandersetzung durch Graf 
Keyserling im Jahre 1882 unterzogen.

Seit seiner abermaligen Erwählung zum 
Glied des Oberlandgerichts (1873), ist indessen 
Graf Keyserling vorzugsweise und, abgesehen 
von einer Urlaubsreise nach Deutschland, un­
unterbrochen auf judiciärem Gebiet für das 
Land thätig. Als Landrath hat er wiederholt 
in Stellvertretung des Ritterschaftshauptmannes 
dieses Amt in der Folge geführt. Und fast 
jede wichtige Landesfrage, die an den Landtag 
oder an den Ausschuß in den letzten drei 
Lustren herantrat, fand zu ihrer Erledigung, 
so weit sie in der Machtsphäre der Ritterschaft 
lag, an dem Grafen Keyserling einen allezeit 
bereiten und geschickten Mitarbeiter. Wir er­
innern hier blos an die Hinzuziehung Estlands 
zur Leistung der Reichsobliegenheit (1873), an 
die Commissionsarbeiten, betreffend die Ein­
führung der Landschafts - Institutionen (1882) 
und an die vom derzeitigen Ritterschafts-
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Hauptmann, Grafen Tiesenhausen, angeregten 
Anträge zur Ablösung der kirchenamtlichen 
Grundlasten in Estland (1886).

Nach dem Angeführten ist der Wunsch ge­
rechtfertigt, daß es dem estländischen Landraths- 
Collegium vergönnt sein möge, den Grafen Keyser-­
ling noch lange zu seinen hervorragenden und 
werthgeschätzten Mitgliedern zählen zu können, 
dessen rastloser Eiser und unbedingte Hin­
gebung für das Wohl des Landes aus diesen 
Zeilen zu erkennen sein dürfte.

Harald Baron Toll.

Reval, 2. Januar 1888.


